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Kurzreferat

Forderungsmanagement

I. Die Situation

Sie kennen alle die Situation, dass einer Ihrer Schuldner seine Schuld nicht bezahlen will. In einem Teil der Fälle drückt Ihnen Ihr Schuldner aus, wie zufrieden er mit Ihnen ist. Ihre Rechnung bezahlt er dennoch nicht. In einem anderen Teil der Fälle konstruiert der Schuldner angebliche Mängel Ihrer Arbeit, um Sie nicht bezahlen zu müssen.

II. Eine Binsenweisheit

Es ist eine Binsenweisheit, dass derjenige keine Probleme mit der Bezahlung seiner Rechnungen hat, der die Leistung des Gegners, also das Geld, zuerst erhalten hat, bevor er seine Leistung vollständig erbracht hat. Gerade weil dies eine Binsenweisheit ist, sollte man diese Regel besser beachten.

In diesem Rahmen gibt es zwei Wege. Der eine ist das quitt pro quo, also den regelmäßigen Leistungsaustausch beider Seiten. Wenn Sie Ihre Leistungen in verschiedene Teil aufteilen können, sollten Sie nach jeder Teilleistung eine Teilrechnung stellen und dann auch so konsequent sein, mit der weiteren Leistung so lange zu warten, bis Ihre gerade abgerechnete Teilleistung erbracht worden ist.

Die andere Möglichkeit ist der Vorschuss, wie ihn z. B. Anwälte praktizieren können. Sie verlangen einen großen Teil ihres Honorars vor vollständiger Leistungserbringung. 

Sie werden feststellen, dass es nicht einfach ist, das Thema Geld mit seinen Geschäftspartnern und späteren Schuldnern zu besprechen. Wenn Sie Forderungsausfälle vermeiden wollen, müssen Sie dies jedoch tun. Es empfiehlt sich immer, möglichst frühzeitig auch übers Geld zu sprechen.

III. Forderungsmanagement

1. Wie entsteht eine Forderung?

Eine Forderung resultiert aus einem Vertrag. Ein Vertrag wird durch Angebot und Annahme abgeschlossen. Schweigen auf ein Angebot ist nur im Falle eines kaufmännischen Bestätigungsschreibens eine Annahme. Ansonsten bedeutet Schweigen nichts.

Der notwendige Inhalt hängt vom jeweiligen Vertrag ab. Grundsätzlich sollten in einem Vertrag folgende Punkte geregelt werden: Wer liefert was, wann, wie an wen und was soll passieren, wenn einer der vorgenannten Punkte nicht funktioniert.

Ein Vertrag empfiehlt sich immer zur Beweissicherung in schriftlicher Form mit Unterschrift. Ein wechselseitiges Fax genügt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen sind nur unter den Vorschriften des BGB in den Vertrag mit einbezogen. Näheres findet sich in den §§ 305 ff BGB.

Eine Forderung ist dann fällig, wenn dies im Vertrag bestimmt ist. Dies sollten Sie immer ausdrücklich regeln. Ansonsten gilt § 271 BGB. Sonderfälle bestehen bei Rechnungen nach VOB/B oder § 641 BGB beim Werkvertrag. Eine Ausnahme von der Fälligkeit ist die Stundung.

Fazit: Ein richtiger und sauberer Vertragsabschluss ist die halbe Miete zur erfolgreichen Beitreibung einer Forderung.

2. Wie organisiere ich meine Forderungen?

In kaufmännischer Hinsicht sollten Sie bei der Kontaktaufnahme mit Neukunden eine Bonitätsprüfung vornehmen. Sie sollten Zahlungsziele vereinbaren, wie ich gerade eben geschildert habe. Diese Zahlungstermine sollten Sie überwachen. Das Eintreiben von Forderungen ist Chef-Sache. Es gibt im Übrigen auch Forderungsausfallversicherungen.

In rechtlicher Hinsicht können Sie eine Forderung nur sichern, indem Sie einen Vorschuss oder Abschlagszahlungen verlangen. Sie können im Werkvertragsrecht ein Unternehmerpfandrecht, eine Sicherungshypothek oder Sicherheiten verlangen.

Bei der Rechnungsstellung müssen Sie aufpassen, dass die Rechnung ordnungsgemäß ist. Sie müssen also den Inhalt Ihrer Leistung, den Betrag und die Mehrwertsteuer gesondert ausweisen. Neu hinzu gekommen ist die Umsatzsteuernummer des Finanzamtes. 

Setzen Sie in der Rechnung ein genaues Zahlungsziel und beachten Sie dabei die Änderungen nach dem Schuldrecht. Klauseln wie: Bezahlung zwei Wochen nach Rechnung oder Zahlung 7 Tage nach Fertigstellung, genügen jetzt im Gegensatz zum früheren Recht zur Begründung des Verzugs.

3. Wie realisiere ich meine Forderungen?

Zunächst müssen Sie, wenn Sie keinen Vorschuss oder keine Abschlagszahlung erhalten haben, den Gegner in Verzug setzen. Dazu benötigen Sie zunächst eine fällige und einredefreie Forderung. Fällig ist die Forderung, wenn Sie Ihre Leistung erbracht haben oder wenn entsprechende Regelungen im Vertrag vorhanden sind. Eine ausdrückliche vertragliche Regelung, wann eine bestimmte Zahlung fällig ist, ist also wichtige und unabdingbare Voraussetzung. Lassen Sie Ihre Verträge diesbezüglich von Ihrem Rechtsberater prüfen.

Leistet ein Schuldner auf einen wirksamen, fälligen und durchsetzbaren Anspruch nicht, obwohl er dazu die Möglichkeit hätte, gerät er in Verzug. Verzugsvoraussetzung ist grundsätzlich eine Mahnung oder eine ähnliche Handlung. Eine Mahnung ist eine Willenserklärung, die eindeutig und bestimmt eine Leistung einfordert. Die Erhebung einer Klage auf Zahlung, sowie die Zustellung eines Mahnbescheids stehen der Mahnung gleich. Eine Mahnung ist nur entbehrlich, wenn im Vertrag eine Leistung nach dem Kalender bestimmt ist. Wenn Sie in dem Vertrag mit Ihrem Geschäftspartner eindeutig geregelt haben, wann eine Leistung fällig ist, haben Sie diesbezüglich mit dem Verzug keine Probleme.

Wenn der Schuldner der Leistung in Verzug ist, können Sie sofort ein Inkasso-Unternehmen oder einen Rechtsanwalt mit der Beitreibung der Forderung beauftragen. Wichtig ist, dass Sie nur einmal, dafür aber richtig mahnen. Wenn auf eine einmalige Mahnung keine Zahlung erfolgt, sollten Sie sofort rechtliche Schritte einleiten.

Inkasso-Unternehmen haben gegenüber Rechtsanwälten den Vorteil, dass Sie meistens direkt vor Ort sind, Erkundigungen über die Schuldner einziehen und auf Datenbanken Zugriff nehmen können.

Sie sind gegenüber Rechtsanwälten im Nachteil, weil Sie teurer sind, Prozesse nicht führen dürfen und in der Regel keine Erfahrung in der Zwangsvollstreckung haben.

Außerdem sind Inkasso-Gebühren nur bis zur Höhe von Anwaltsgebühren erstattungsfähig. Der meistens darüber liegende Betrag kann vom Gegner nicht eingefordert werden.

Fazit: Sorgen Sie bereits beim Vertragsabschluss mit Ihrem Geschäftspartner dafür, dass Ihre Forderungen schnell und in direktem Zusammenhang mit Ihrer erbrachten Leistung bezahlt werden. Vereinbaren Sie diesbezüglich genau, wann, welcher Betrag von Ihrem Geschäftspartner wohin zu leisten ist. Wenn die Leistung nicht erfolgt, setzen Sie Ihren Vertragspartner in Verzug und stellen Sie so lange die Arbeiten ein, bis er bezahlt hat.

Überwachen Sie fällige Forderungen über Leitz-Ordner. Unser System habe ich Ihnen mitgebracht.

Mahnen Sie nur einmal und dafür richtig. 







